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Die VI. Änderung des FNPs besteht nur aus dieser Änderungsfläche

- Entwurf -
Fassung für die erneute Beteiligung
gemäß § 4a Abs. 3 BauGB in Verbindung mit
§ 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB

Zeichenerklärung

Darstellungen im nicht geänderten Teil des FNP

oberirdische StromleitungE  10KV

Hauptversorgungs- und Hauptwasserleitungen 
 (§ 5 Abs 2 Nr. 4 Abs. 4 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen und für die 
Abwasserbeseitigung  (§ 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB)

Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die 
örtlichen Hauptverkehrszüge  (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB)

Sonstige Planzeichen   (§ 15 Abs. 13 BauNVO)

 (§ 5 Abs. 2 BauGB)Art der baulichen Nutzung

Zweckbestimmung: 
Mühlenbetrieb und Landhandel

SonderbauflächenS

hier: B 431 und L 288

Bundes- und Landesstraßen

hier: Trafohaus
Elektrizität 

Flächen für die Landwirtschaft und für Wald
 (§ 5 Abs 2 Nr. 9 BauGB)

Flächen für die Landwirtschaft

Grenze des Geltungsbereiches der 
VI. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Kollmar

Nachrichtliche Übernahmen   
Anbaufreihaltebereich 
(in 20 m Abstand zur Straße)


